
 

Weitere Infos finden Sie unter: www.tav.ch/Rechtsauskunft 

   

 

Der Rechtsauskunftsdienst des Thurgauerischen Anwaltsverbands 

findest bis anfangs März 2021 nicht statt. 

 

Rechtsauskunftstellen: 

Der Thurgauische Anwaltsverband bietet einen regelmässigen Rechtsauskunftsdienst. 

Für diese Kurzberatungen wird ein pauschaler Unkostenbeitrag von Fr. 20.00 erhoben. 

 

Die Sprechstunden finden in der Regel am ersten Samstag jeden Monats von 10.00 

bis 12.00 Uhr in Frauenfeld, Kreuzlingen, Münchwilen, Weinfelden sowie abwechselnd 

in Arbon (gerade Monate) oder Amriswil (ungerade Monate) statt. 

 

Der Rechtsauskunftsdienst kann auf komplizierte Probleme meist keine 

abschliessenden Antworten geben. Die Beratung kann aber in jedem Fall aufzeigen, 

ob es angezeigt ist, weitere Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. 

 

Sie erhalten folgende Leistungen: 

 Auskunft während ca. 15 Minuten  

 Auskunft durch ein in der Praxis tätiges Mitglied unseres Verbandes  

 Alles unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses 

 

Die Kontaktpersonen geben am Telefon keine Rechtsauskunft. Sie machen Ihnen nur 

Angaben über die Rechtsauskunftsstelle. 

 

Die Beratungsgespräche durch ein Mitglied des Thurgauischen Anwaltsverbandes 

werden in der Reihenfolge des Erscheinens geführt; Termine werden hierfür nicht 

vergeben. Es empfiehlt sich daher, zeitig einzutreffen. 

 

 

Im 2021 findet die Rechtsauskunft an folgenden Terminen statt: 

Die Termine für den Januar und Februar 2021 sind aufgrund der aktuellen Lage 

rund um das Coronavirus abgesagt. Weitere Absagen bleiben vorbehalten. 

 

 

  

06.03.2021 / 10.04.2021 

08.05.2021 / 05.06.2021 

03.07.2021 / 07.08.2021 

04.09.2021 / 02.10.2021 

06.11.2021 / 04.12.2021 


